
 

V E R O R D N U N G  
 
 
 
 
 

 
 

des Bürgermeisters der Gemeinde Leogang  
über die Festsetzung der Höhe der besonderen Nächtigungsabgabe 

 
 
Vom Bürgermeister der Gemeinde Leogang wird nach positiver Stellungnahme der Gemeindevertretung 
(Sitzung vom 14.12.2023) gem. § 11 Abs. 2 Salzburger Nächtigungsabgabengesetz folgendes verordnet: 
 
 

§ 1 
 
Die Höhe des Pauschalbetrages der besonderen Nächtigungsabgabe gem. § 11 Abs. 1 Sbg. Nächtigungs-
abgabengesetz 2019 wird wie folgt festgesetzt. Der dem Pauschalbetrag zu Grunde gelegte Satz für die 
allgemeine Nächtigungsabgabe in der Höhe von € 2,45 wurde in der Vollversammlung des TVB Leogang 
am 15.11.2023 beschlossen.  
 

A) Für Ferienwohnungen mit mehr als 130 m² Nutzfläche das 380 fache des unter § 1 angeführten 
Betrages – d.s. € 931,00 

B) Für Ferienwohnungen mit mehr als 100 m² Nutzfläche das 360 fache des unter § 1 angeführten 
Betrages – d.s. € 882,00 

C) Für Ferienwohnungen mit mehr als 70 m² Nutzfläche das 300 fache des unter § 1 angeführten 
Betrages – d.s. € 735,00 

D) Für Ferienwohnungen mit mehr als 40 m² Nutzfläche das 260 fache des unter § 1 angeführten 
Betrages – d.s.  € 637,00 

E) Für Ferienwohnungen bis einschl. 40 m² Nutzfläche das 200 fache des unter § 1 angeführten Be-
trages – d.s. € 490,00 

F) Für dauernd abgestellte Wohnwagen das 130 fache des unter § 1 angeführten Betrages – d.s. 
 € 318,50  

§ 2 
 
Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. 
 

Der Bürgermeister 

 
Josef Grießner 

angeschlagen am: 15.12.2023 
Leogang, am 15.12.2023                                                                                                          abgenommen am:    02.01.2024 


